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Die Schweizerische Lauterkeitskommission ist das ausführen-
de Organ der Stiftung der Schweizer Werbung für die
Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation, der alle
bedeutenden Organisationen der schweizerischen Kommu-
nikationsbranche angehören.

Die Kommission stützt sich in ihrer Arbeit unter Berücksich-
tigung der Richtlinien der Internationalen Handelskammer
auf die vorliegenden Grundsätze, die die schweizerischen
Vorschriften aufgrund von Gesetzgebung und Rechtspre-
chung spezifisch berücksichtigen.
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Grundsatz Nr. 1.1

Unter kommerzieller Kommunikation1  ist jede Massnahme
von Konkurrenten oder Dritten zu verstehen, die eine Mehr-
heit von Personen systematisch in ihrer Einstellung zu be-
stimmten Waren, Werken, Leistungen oder Geschäftsver-
hältnissen zum Zweck des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes
oder seiner Verhinderung beeinflussen.

Grundsatz Nr. 1.2

Kommerzielle Kommunikation umfasst sämtliche Formen
von Werbung, Direktmarketing, Sponsoring, Verkaufsförde-
rung und Öffentlichkeitsarbeit.

Grundsatz Nr. 1.3

Kommerzielle Kommunikation ist politische Propaganda
nur, soweit sie wirtschaftliche Fragen beinhaltet. Werden
solche Fragen jedoch Gegenstand einer Abstimmung, so sind
sie der politischen Propaganda zuzuordnen und zwar wäh-
rend der Zeitdauer von der Bekanntgabe des Abstimmungs-
datums bis einen Tag nach erfolgter Abstimmung.

Grundsatz Nr. 1.4

Gemeinnützige und religiöse Propaganda gilt nicht als kom-
merzielle Kommunikation.

Soweit religiöse oder gemeinnützige Organisationen eine
kommerzielle Tätigkeit betreiben, haben diese die Grund-
sätze der werblichen Lauterkeit zu beachten.
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Grundsatz Nr. 1.5

Direktmarketing umfasst alle Massnahmen gegenüber aus-
gewählten, physisch nicht anwesenden Personen, um diese
über Angebote von Waren und Dienstleistungen in Kennt-
nis zu setzen, unabhängig davon, ob eine Anfrage vorliegt.

Grundsatz Nr. 1.6

Für die Beurteilung einer Massnahme der kommerziellen
Kommunikation ist das Recht des Staates massgeblich, auf
dessen Markt die Massnahme ihre Wirkung entfaltet.

Grundsatz Nr. 1.7

Die Verantwortung für die Richtigkeit und Rechtmässigkeit
der Werbeaussage liegt beim Auftraggeber.

Berater haften für die Rechtmässigkeit einer Werbeaussage.

Auftragnehmer und Mittler haben die übernommenen Auf-
träge mit der nötigen Sorgfalt auszuführen und haften bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Grundsatz Nr. 1.8

Jeder Werbetreibende muss die Richtigkeit seiner Werbeaus-
sagen beweisen können.
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1 Im Folgenden wird neben dem Begriff kommerzielle Kommunika-
tion der umgangssprachliche Ausdruck Werbung synonym ver-
wendet.



Grundsatz Nr. 2.1

Die Verwendung des Begriffs «Schweizer Ware» oder eine
gleichlautende Bezeichnung in der Werbung ist unlauter,
mit Ausnahme für

1. Einheimische Produkte

2. Fabrikate,

– soweit sie zu 100% in der Schweiz hergestellt werden,

– soweit sie in der Schweiz zu neuen Produkten mit
mehrheitlich anderen typischen Merkmalen und mit
einem völlig verschiedenen Gebrauchsnutzen umge-
staltet werden,

– soweit eine sonstige Verarbeitung in der Schweiz wert-
mässig mindestens 50% der totalen Produktionskosten
(Rohmaterialien, Halbfabrikate, Zubehörteile, Löhne,
Fabrikationsgemeinkosten) ausmacht.

Ein Handels-, Fabrikations- oder sonstwie nach kaufmänni-
schen Grundsätzen geführtes Unternehmen darf sich in der
Werbung nur dann als «Schweizerisch» oder gleichbedeu-
tend bezeichnen, wenn es (vorbehältlich der Einzelfirmen
mit einem Jahresumsatz von weniger als Franken 100’000.–)
in der Schweiz als Firma im Handelsregister eingetragen ist
und in dem beworbenen Bereich in der Schweiz eine Tätig-
keit ausübt.

Grundsatz Nr. 2.2

Die Verwendung ausländischer, akademischer Titel in der
Werbung ist unlauter, sofern nicht nachgewiesen werden
kann, dass zur Erlangung eine vergleichbare Voraussetzung
wie in der Schweiz erfüllt werden musste.

Grundsatz Nr. 2.3

Als «invalid» werden im Zusammenhang mit Werbemass-
nahmen Personen verstanden, die infolge angeborener oder
später entstandener körperlicher, geistiger oder seelischer
Schäden in ihrer Erwerbstätigkeit so stark behindert sind,
dass sie bei der Abgabe der ihnen noch möglichen wirt-
schaftlichen Leistungen auf die Wohltätigkeit der Abnehmer
angewiesen sind.

Grundsatz Nr. 2.4

In der Werbung für Erzeugnisse, Vorrichtungen und Metho-
den, die der staatlichen Kontrolle nicht unterstehen, aber
mit der Gesundheit in Verbindung gebracht werden, ist es
nicht  gestattet,  auf  Medizinalpersonen  oder  medizinisch-
technisches Fachpersonal als Referenzen oder anderweitig
hinzuweisen, um dem beworbenen Erzeugnis den Anschein
eines Heilmittels oder eines heilmittelähnlichen Produktes
zu geben.

2. Unzulässige Aussagen
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Grundsatz Nr. 3.1

Sämtliche Unternehmen sind gehalten, im Geschäftsverkehr
die im Handelsregister eingetragene Firmenbezeichnung
vollständig und unverändert zu benutzen. Nicht zum Han-
delsregistereintrag verpflichtete Einzelunternehmen müssen
ausnahmslos in der Firmenbezeichnung den Familiennamen
des Inhabers angeben.

Kurzbezeichnungen, Logos, Geschäftsbezeichnungen und
Enseignes sowie ähnliche Angaben dürfen nur zusammen
mit der eingetragenen Firmenbezeichnung verwendet wer-
den.

Unlauter sind alle Angaben, die geeignet sind, das Publikum
über wesentliche, tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse
des Anbieters, seiner Firma, seiner Geschäftsbezeichnung,
seines Wohnsitzes oder Sitzes sowie seiner Herkunft irrezu-
führen oder zu täuschen. Dies gilt insbesondere für

– Die Verwendung einer Firmenbezeichnung, die mit der im
Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt.

– Änderungen oder Weglassungen am Wortlaut der Firma,
wie das Weglassen des Familiennamens des Inhabers bei
Einzelfirmen.

– Die Verwendung von Enseignes oder sonstigen Geschäfts-
bezeichnungen anstelle von Firmenbezeichnungen (z.B.
korrekt: Esoterik AG, Madame Tamara; unlauter Madame
Tamara).

– Die Verwendung einer irreführenden Bezeichnung für ein
im Handelsregister nicht eingetragenes Unternehmen
(z.B. Müller Söhne oder Schmid + Sutter, die eine eintra-
gungspflichtige Kollektivgesellschaft beinhalten).

– Die Irreführung über den Firmensitz von nicht im Schwei-
zer Handelsregister eingetragenen ausländischen Unter-
nehmen (z.B. Registered Trust Ltd, Postfach, 8048 Zürich).

– Die Nichtangabe des Sitzes der Hauptniederlassung bei
Zweigniederlassungen oder blossen Betriebsstätten aus-
ländischer Unternehmen.

Grundsatz Nr. 3.2

1. Persönlichkeitsschutz

Es ist unlauter, in der kommerziellen Kommunikation
ohne ausdrückliche Zustimmung Name, Abbild, Aussage
oder Stimme einer identifizierbaren Person zu verwen-
den. Als Abbild gilt jede Darstellung (auch durch Zeich-
nung, Karikatur, Gemälde oder Double). Auf die Rechte
der Angehörigen eines Verstorbenen ist angemessen
Rücksicht zu nehmen.

2. Testimonials und Referenzen

Testimonials sind subjektive Aussagen von natürlichen
Personen über ihre Erfahrungen mit bestimmten Produk-
ten (Waren oder Dienstleistungen). Sie haben sich auf An-
gaben zum Produkt zu beschränken. Sie müssen hinsicht-
lich ihres Inhalts und Urhebers belegt werden können.

Jeder Hinweis auf Personen soll wahr und nicht irrefüh-
rend sein. Die Bezugnahme auf fiktive Personen hat selbst
dann zu unterbleiben, wenn über die Fiktion keine Un-
klarheit bestehen kann.

3. Datenschutz

a) Bearbeitungsgrundsatz: Personendaten dürfen nur zu
dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung
angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder
gesetzlich vorgesehen ist; Personendaten müssen sachlich
zutreffen.

b) Transparenzgrundsatz: Personendaten müssen stets mit
der Herkunftsangabe der ursprünglichen Datensammlung
gekennzeichnet sein.

Grundsatz Nr. 3.3

1. Unter «Test» wird das Feststellen einer oder mehrerer Ei-
genschaften eines bestimmten Erzeugnisses, Verfahrens
oder einer Dienstleistung nach einem vorgeschriebenen
geeigneten Verfahren verstanden.

3. Grundlagen

Firmengebrauchspflicht
in der Werbung

Persönlichkeits- und
Datenschutz

Durchführung und
Kommunikation von
Tests

8 Grundsätze Grundsätze 9



2. Die Durchführung von Tests und die Kommunikation von
Testergebnissen hat unter den Gesichtspunkten der

– Neutralität,
– Objektivität,
– Sachlichkeit und
– Transparenz

zu erfolgen.

Hinsichtlich der Objektivität gelten die Gebote der Wahr-
heit (Täuschungsverbot), der Klarheit (Irreführungsver-
bot), der Vollständigkeit und der Nachvollziehbarkeit.

3. Die Durchführung von Tests oder die Kommunikation von
Testergebnissen ist unlauter, wenn sie die vorstehenden
Voraussetzungen nicht erfüllen.

4. Im übrigen gelten die «Richtlinien für Tests».

Grundsatz Nr. 3.4

Der Hinweis auf ausländische Gutachten und dergleichen
in der kommerziellen Kommunikation ist unlauter, soweit
diese in der Schweiz nicht verifizierbar sind.

Grundsatz Nr. 3.5

Die vergleichende Werbung gilt als unlauter, sofern sie mit-
tels unrichtiger, irreführender oder unnötig verletzender
Äusserungen oder in unnötig anlehnender Weise mit ande-
ren, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen
vergleicht.

1. Unrichtig ist eine Äusserung, wenn

– die verglichenen Waren oder Leistungen nicht ver-
gleichsfähig sind, d.h. einen umfassenden und ab-
schliessenden sachlichen Vergleich nicht ermöglichen,

– der Bezugnahme nicht identische oder zumindest nicht
vergleichbare – im System- oder Warenvergleich nicht
austauschbare oder vertretbare – Elemente zugrunde
gelegt werden,

– die Angaben den Tatsachen, wie sie das Publikum ver-
steht, nicht entsprechen,

– die Bezugnahme fälschlicherweise als umfassend und
abschliessend dargestellt wird.

2. Irreführend ist eine Äusserung, wenn

– die Angabe Tatsachen unterdrückt, die nach den Er-
wartungen des Publikums im Zusammenhang mit der
Äusserung ebenfalls gesagt werden müssten,

– die Bezugnahme dem durchschnittlichen Verständnis
des Empfängers nicht Rechnung trägt,

– lediglich einzelne Vor- und Nachteile miteinander ver-
glichen werden und die übrigen Elemente nicht iden-
tisch sind.

3. Unnötig verletzend ist eine Äusserung, wenn

– ihr Inhalt unerlaubt ist, d.h. für sachliche Aufklärung
der Abnehmerschaft nicht nötig ist,

– ihr Zweck unerlaubt ist, d.h. mehr als für die Erstellung
der Markttransparenz nötig in die Persönlichkeit des
oder der Mitbewerber eingreift,

– sie statt das beworbene Erzeugnis oder die beworbe-
ne Leistung zu rühmen, das verglichene Produkt oder
die verglichene Leistung in direkter Weise herabsetzt.

4. Unnötig anlehnend ist eine Äusserung,

– die sich den guten Namen oder den Ruf eines anderen
zunutze macht,

– die von einer fremden Unternehmensleistung profi-
tiert.

Erfolgt die Äusserung systematisch oder wiederholt, wird
ihre unnötige Anlehnung vermutet.

Ausländische
Gutachten und

dergleichen

Vergleichende
Werbung
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Grundsatz Nr. 3.6

Jede Werbung, die für einzelne Waren, Werke oder Leistun-
gen bestimmte Eigenschaften hervorhebt, ist irreführend
und damit unlauter, wenn diese Eigenschaften für die mei-
sten dieser Waren, Werke und Leistungen ohnehin zutref-
fen, üblich oder vorgeschrieben sind.

Grundsatz Nr. 3.7

1. Eine Nachahmung ist dann gegeben, wenn das Original in
wesentlichen Teilen übernommen wird.

Als Originale gelten kommerzielle Kommunikation sowie
Waren, Werke und Leistungen anderer, die vorbestanden
haben.

2. Entsteht durch die Nachahmung eine Verwechslungsge-
fahr oder ist die Nachahmung unnötig anlehnend, so ist
sie unlauter.

Grundsatz Nr. 3.8

Gutscheine, die zum verbilligten oder kostenlosen Bezug
von Waren oder Leistungen berechtigen, müssen auf dem
Gutschein selbst die Bedingungen enthalten, zu denen die
Waren oder Leistungen erhältlich sind.

Fehlen entsprechende Angaben, so darf angenommen wer-
den, dass die Gutscheine unbefristet und ohne Einschrän-
kung eingelöst werden dürfen.

Grundsatz Nr. 3.9

1. Anforderungen gemäss Lotterierecht

Gewinnspiele und Publikumswettbewerbe sind unzulässig,
sofern sie folgende vier Merkmale kumulativ aufweisen:

– Abschluss eines Rechtsgeschäftes (Zwang zum Ver-
tragsabschluss, also zur Vereinbarung einer vertragli-
chen Leistung, was auch bei einem Kauf auf Probe oder
Besicht zutrifft) oder Leistung eines vermögensrechtli-
chen Einsatzes (geldwerte Leistung des Teilnehmers
auch in Form von Umtriebsentschädigungen, Spesen-,
Versand- und andere Anteile, zusätzlich zu den effek-
tiven Porto- und Übermittlungskosten) als Teilnahme-
voraussetzung,

– Gewährung eines vermögenswerten Vorteils als Ge-
winn,

– Ermittlung der Gewinner oder der Höhe der Gewinne
durch überwiegenden Zufall (Verlosung), so dass die
Geschicklichkeit des Teilnehmers nicht mehr wesentlich
erscheint,

– Planmässigkeit des Spiels oder Wettbewerbs, indem
der Veranstalter sein Spielrisiko ausschliesst.

2. Anforderungen gemäss Lauterkeitsrecht

Unlauter handelt insbesondere, wer den Teilnehmer an
einem Spiel oder Wettbewerb irreführt, so durch

– Spielanlagen, die den Teilnehmer im unklaren darüber
lassen, ob ein Kauf für die Teilnahme nötig ist, oder
glauben lassen, ein Kauf würde die Gewinnchancen er-
höhen,

– Vorabverlosungen (Sweepstake), bei denen namentlich
aufgeführten Personen ausgesetzte Gewinne in Aus-
sicht gestellt werden, sofern der Veranstalter weiss
oder wissen könnte, dass den genannten Personen die
ausgesetzten Gewinne nicht zugeteilt worden sind,
wobei die Gewinnzuteilung durch technische Vorrich-
tungen oder beauftragte Dritte dem Veranstalter zuzu-
rechnen ist,

Werbung mit
Selbstverständlich-

keiten

Nachahmung
werblicher

Gestaltungen

Gratis-Gutscheine zu
Werbezwecken
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– Preise, die nicht in der Abstufung ihres Wertes auf-
gelistet werden, teilweise Wertangaben enthalten,
teilweise nicht oder die bei einem Verkaufswert unter
Fr. 100.– als wertvoll bezeichnet werden,

– Gewinnversprechen, die schlagwortartig angepriesen
und nur an optisch untergeordneter Stelle relativiert
werden, anstatt durch Hervorheben des Textes in ähn-
lich prägnanter Form an anderer Stelle unmissverständ-
lich klarmachen, unter welchen Voraussetzungen der
Teilnehmer welchen Preis in welcher Veranstaltung er-
hält,

– Teilnahmebedingungen, die verlangen, dass die Teil-
nahmeerklärung auf einem Formular für eine verbind-
liche oder probeweise Bestellung eingereicht wird,
sofern auf dem gleichen Formular nicht unmissver-
ständlich die wahlweise oder chancengleiche Teilnah-
me auch ohne verbindliche oder probeweise Bestel-
lung erwähnt wird,

– Teilnahmeerklärungen, bei denen die Teilnahmeerklä-
rung auf unterschiedlichen Formularen, nur mit der Be-
stellkarte ohne spezielle Rubrik für die Teilnahme ohne
Bestellung, mittels verschiedenartigen Umschlägen
oder Frankaturen zu erfolgen hat.

Als Verkaufspromotion stellt ein Gewinnspiel oder Wett-
bewerb eine aggressive Verkaufsmethode dar und ist un-
lauter, sofern der Veranstalter die Entscheidungsfreiheit
des Teilnehmers beeinträchtigt, insbesondere durch

– Ausnutzung der Dankbarkeit des Teilnehmers, indem
dem Teilnehmer bereits bei früheren Gewinnspielen
oder Auslosungen ein Gewinn angeboten oder ausge-
richtet worden ist,

– Appell an den Anstand, indem dem Teilnehmer trotz
Wegbedingung einer Bestellung nahegelegt wird, zu
bestellen.

Grundsatz Nr. 3.10

Jede Anpreisung, die die Rückgabe eines Produktes innert
einer bestimmten Frist in Aussicht stellt, ist unlauter, sofern
sie nicht folgende Anforderungen erfüllt:

1. Wird die Rückgabe ohne nähere Bedingungen oder in ge-
nereller Weise durch Wendungen wie z.B. «bei Nichtgefal-
len zurück» und dergleichen angeboten, so muss das un-
beschädigte Produkt unter gleichzeitiger Rückerstattung
der entrichteten Kaufsumme Zug um Zug ohne jegliche
Abzüge und ohne Vorbehalt zurückgenommen werden.

2. Ist die Rücknahme an gewisse Bedingungen gebunden, so
müssen diese klar und allgemein verständlich in der Wer-
bung genannt werden. Der Empfänger ist lediglich ange-
halten, das Fehlen dieser Bedingungen glaubhaft zu ma-
chen.

3. Die Rückgabefrist für Produkte mit einer zugesicherten
Eigenschaft oder Wirkung muss so bemessen sein, dass
dem Empfänger die Überprüfung und Beurteilung dieser
Eigenschaft oder Wirkung effektiv möglich ist.

4. Werden Waren auf Probe oder auf Besicht oder zur frei-
en Prüfung angeboten, ist deutlich zu machen, wer die
Rücksendekosten übernimmt und wie die Retournierung
zu erfolgen hat.

5. Ansichtsendungen, die in Sukzessiv- oder Teillieferungen
angepriesen werden, müssen unmissverständlich die Zahl
der Lieferungen und den Preis der einzelnen sowie der
gesamten Lieferungen angeben.

Grundsatz Nr. 3.11

1. Werbung, die ein Geschlecht diskriminiert, indem sie die
Würde von Frau oder Mann herabsetzt, ist unlauter.

2. Geschlechterdiskriminierende Werbung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn sie die ein Geschlecht verkörpernde
Person

– als Objekt von Unterwerfung, Untertänigkeit, Ausbeu-
tung etc. darstellt,

Garantierte
Rückgabemöglichkeit

Geschlechter-
diskriminierende
Werbung
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– visuell, verbal oder akustisch herabwürdigt,

– im Kindes- und Jugendalter nicht mit erhöhter Zurück-
haltung respektiert,

– in sexistischer Art und Weise beeinträchtigt. Sexistische
Beeinträchtigung ist vor allem dann gegeben, wenn
zwischen der das Geschlecht verkörpernden Person
und dem Produkt kein natürlicher Zusammenhang be-
steht oder die Person in rein dekorativer Funktion
(Blickfang) dargestellt wird.

Grundsatz Nr. 3.12

1. Kennzeichnung und Erkennbarkeit von kommerzieller
Kommunikation

Kommerzielle Kommunikation, gleichgültig in welcher
Form sie erscheint oder welchen Werbeträger sie benutzt,
soll als solche eindeutig erkennbar und vom übrigen
Inhalt klar getrennt sein. Wird sie in Werbeträgern ver-
öffentlicht, die gleichzeitig Nachrichten und Meinungen
publizieren, muss sie so gestaltet und gekennzeichnet
sein, dass sie als bezahlte Einschaltung klar erkennbar ist.

2. Verbot von Schleichwerbung

Unentgeltliche redaktionelle Veröffentlichungen, die auf
Unternehmen, ihre Produkte (Waren oder Dienstleistun-
gen) hinweisen, dürfen nicht die Grenze zur Schleich-
werbung überschreiten. Eine Überschreitung liegt ins-
besondere vor, wenn die Veröffentlichung über ein be-
gründetes öffentliches Interesse oder das Informationsin-
teresse des Medienkonsumenten hinausgeht.

3. Verbot der Koppelung von kommerzieller
Kommunikation mit redaktionellen Beiträgen

Es ist unlauter, im Interesse der Akquisition von kommer-
ziellen Aufträgen redaktionelle Beiträge zuzusichern
oder kommerzielle Aufträge vom Entgegenkommen im
redaktionellen Teil abhängig zu machen.

4. Sponsoring von redaktionellen Beiträgen

Sponsoring von redaktionellen Beiträgen ist unlauter, so-
fern für den Medienkonsumenten nicht jederzeit nach-
vollziehbar ist, welche Teile der Publikation gesponsert
sind und wer der Sponsor ist.

5. Product Placement

Die Abbildung oder Nennung von Produkten sowie Fir-
men- und Markenbezeichnungen in redaktionellen oder
künstlerischen Angeboten ist unlauter, soweit redaktio-
nelle oder künstlerische Interessen dies nicht rechtferti-
gen, bzw. soweit dies für das Publikum nicht transparent
gemacht wird.

6. Beilagen

Beilagen oder Sonderseiten, deren Zustandekommen von
einem entsprechenden Anzeigenaufkommen abhängt,
sind durch eine vom übrigen redaktionellen Teil abwei-
chende Gestaltung zu kennzeichnen. Der Kopf dieser Sei-
ten ist mit dem Wort «Sonderseite» oder «Sonderbeilage»
zu versehen. Ausserdem sind in einem separaten Impres-
sum der Herausgeber und die verantwortliche Redaktion
aufzuführen.

7. PR-Botschaften auf bezahltem Raum

PR-Botschaften können auch auf bezahltem Raum, d.h.
als Inserate veröffentlicht werden. Um die Unterschei-
dung gegenüber dem Redaktionsteil sicherzustellen,
sollen solche PR-Botschaften klar ersichtlich als «Werbe-
oder Publireportage» bzw. als «Anzeige» oder «Inserat»
bezeichnet werden.
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Grundsatz Nr. 4.1

Fernabsatz ist kommerzielle Kommunikation, die mit Hilfe
eines oder mehrerer Kommunikationsmittel einen Vertrags-
abschluss ohne physische Anwesenheit der Parteien ermög-
licht (Distanzgeschäft). Als Kommunikationsmittel kommen
insbesondere die (herkömmliche oder elektronische) Post,
Kurierdienste, Telefon, Telefax, Television, Radio oder Inter-
net in Frage.

Grundsatz Nr. 4.2

Der kommerzielle Zweck der Informationen über Waren und
Dienstleistungen muss eindeutig klar und verständlich sowie
den verwendeten Fernkommunikationstechniken angepasst
sein.

Jede Art von Fernabsatz ist unlauter, sofern nicht die folgen-
den Informationen gegeben werden:

– Identität des Anbieters (Name, Firma, Adresse. Deckadres-
sen und Postfachnummern genügen nicht),

– wesentliche Eigenschaften,
– Preis,
– Gültigkeitsdauer des Angebotes,
– Einzelheiten über Zahlung und Lieferung (wie Liefer-

kosten, Lieferfristen) oder Erfüllung,
– Rückgabemöglichkeit oder Widerrufsrecht,
– Garantie und Kundendienst.

Grundsatz Nr. 4.3

Sofern der Abnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet
oder die Leistung des Abnehmers Fr. 100.– übersteigt, ist die
Bestellung schriftlich zu bestätigen, bevor die Ware zuge-
stellt oder die Dienstleistung ausgeführt wird.

Die Frist des Widerrufs- und Rückgaberechts von 7 Tagen
beginnt bei Waren mit dem Tag ihres Eingangs, bei Dienst-
leistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.

Grundsatz Nr. 4.4

1. Verkaufsmethoden im Fernabsatz sind kommerzielle
Kommunikationen, die sich mittels persönlicher Adressie-
rung an individuelle Personen richten.

2. Sie gelten als aggressiv und damit als unlauter,

– wenn der Empfänger im voraus erklärt hat, keine kom-
merzielle Kommunikation erhalten zu wollen (z.B.
durch Eintrag in der Robinsonliste des Schweizer Di-
rektmarketing Verbandes SDV oder durch Registerein-
trag mit Sternmarkierung); besteht zwischen Anbieter
und Empfänger eine Geschäfts- oder Kundenbezie-
hung, darf der Anbieter bis auf ausdrücklichen Wider-
ruf das Einverständnis des Abnehmers annehmen,

– wenn der Empfänger nach einer Kontaktnahme erklärt
hat, keine kommerzielle Kommunikation mehr erhal-
ten zu wollen (z.B. Refusé per Post, Meldung per
Email),

– wenn es der Anbieter unterlässt, dem Empfänger die
Möglichkeit anzubieten, mittels dem gleichen Kommu-
nikationsmittel zu erklären, keine weitere kommerzi-
elle Kommunikation erhalten zu wollen (z.B. Wahlop-
tion auf der Website, wirksamer «unsubscribe» Link).

Grundsatz Nr. 4.5

Jeder Geschäftsabschluss mittels Nachnahme ist unlauter,
wenn

1. keine eindeutige Bestellung vorliegt,

2. gemäss OR 6 wegen der besonderen Natur des Geschäfts
eine ausdrückliche Bestellung nicht zu erwarten ist,

3. es sich um eine Ansichtssendung handelt, oder

4. eine Rückgabemöglichkeit vorgesehen ist.

4. Vorschriften für Direktmarketing

Fernabsatz

Informationspflichten
beim Fernabsatz

Bestätigung und
Widerruf beim

Fernabsatz

Aggressive
Verkaufsmethoden
im Fernabsatz

Geschäftsabschluss
ohne Bestellung
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Grundsatz Nr. 4.6

Der Gebrauch von Einzahlungskarten, -scheinen oder in son-
stiger Weise als Rechnung gestalteten Formularen zu Bestell-
zwecken ist unlauter, sofern im Text oder in begleitenden
Schriftstücken nicht unmissverständlich hervorgehoben
wird, dass eine blosse Einladung zu einer Bestellung vorliegt.

Aus dem Bestellformular hat klar und vollständig hervorzu-
gehen, welche Rechte und Pflichten Anbieter und Abnehmer
mit der Bestellung eingehen.

Grundsatz Nr. 5.1

Einladungen zu Carfahrten mit Werbeschau, Werbevorträ-
gen und Verkauf oder Bestellaufnahme für die beworbenen
Produkte sind unlauter, wenn sie nicht deutlich als solche
deklariert werden. Sie dürfen den Empfänger über den ei-
gentlichen Zweck der Veranstaltung nicht irreführen. Aus
den Einladungen muss ferner hervorgehen, für welche Pro-
dukte (Waren oder Dienstleistungen) geworben wird.

Grundsatz Nr. 5.2

Der Ausdruck «Bank» darf in der Werbung nur im Zusam-
menhang mit Unternehmen verwendet werden, die eine
Bewilligung der Eidgenössischen Bankenkommission haben.

Der Begriff «Sparen» im Zusammenhang mit Spareinlagen
oder dergleichen darf in der Werbung nur von Banken be-
nutzt werden, die zur Entgegennahme solcher Einlagen
berechtigt sind und darüber öffentlich Rechnung ablegen.

Die Bezeichnung «Anlagefonds» oder ähnliche Wendungen
sind in der Werbung ausschliesslich für ein Vermögen reser-
viert, das von den Anlegern zum Zweck gemeinschaftlicher
Kapitalanlagen aufgebracht und von der Fondsleitung nach
dem Grundsatz der Risikoverteilung für Rechnung der Aus-
leger verwaltet wird. Für die Aufnahme der Geschäftstätig-
keit bedarf die Fondsleitung einer staatlichen Bewilligung.

Grundsatz Nr. 5.3

Jede Werbung, die für die Überlassung von Unterlagen für
die Heimarbeit eine Vorauszahlung oder -leistung verlangt,
ist unlauter.

Der Auftraggeber für Heimarbeit muss sich in der Werbung
mit vollständiger Adresse identifizieren.

5. Vorschriften für einzelne Branchen

Carfahrten zu
Werbezwecken

Werbung für
Finanzinstitute

Werbung für
Heimarbeit
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Grundsatz Nr. 5.4

Aus der Werbung von Lehrinstituten soll deutlich hervorge-
hen, dass deren Kurse

1. am betreffenden Lehrinstitut direkt zum Erwerb eines
staatlichen oder anerkannten Diploms oder Fähigkeits-
ausweises führen können, oder

2. nur auf Prüfungen vorbereiten, die vom betreffenden
Lehrinstitut selbst nicht abgenommen werden.

Grundsatz Nr. 5.5

1. Werbung mit Auflagezahlen (gedruckte Periodika)

a) WEMF/SW-beglaubigte Auflage
Unter dem Begriff «Auflage» wird die von der WEMF AG
für Werbemedienforschung beglaubigte Auflage verstan-
den. Grundlage sind die von der paritätischen «Kommis-
sion für Auflage und Verbreitung» (KAV) festgelegten
«Bestimmungen über die Durchführung der WEMF/SW-
Auflagebeglaubigung in der Schweiz».

b) Notariell beglaubigte Auflage
Notarielle Beglaubigungen müssen sich in allen Fällen
nach den o.a. «Richtlinien» der KAV richten.

2. Werbung mit Daten der Mediaforschung

Wenn immer möglich sollen Daten aus den aktuellen, offi-
ziellen Mediaforschungen verwendet werden. Werden
andere Daten verwendet, so müssen die wesentlichen
Parameter den üblichen marktforscherischen Qualitäts-
kriterien entsprechen (Sampling, Fallzahlen etc.).

Die Datenquelle und die zugrunde gelegten Auswer-
tungskriterien (geographische Gebiete, einbezogene
Medien, Altersklassen etc.) sind eindeutig zu deklarieren.

Grundsatz Nr. 5.6

Jede Werbung für Eintragungen in Adressbüchern und Re-
gistern ist unlauter, wenn

1. aus den Geschäftsbedingungen nicht deutlich hervorgeht,
welche Eintragungen kostenlos und welche kostenpflich-
tig sind,

2. der Anbieter belegbare Auskünfte über Ausmass und Art
der Verbreitung der Publikation verweigert.

Grundsatz Nr. 5.7

Jede werbliche Anpreisung von Erzeugnissen und Metho-
den, die der Körperpflege und -hygiene sowie dem Wohlbe-
finden dienen, ist unlauter, sofern sie nicht den nachstehen-
den Richtlinien nachkommt:

1. Die Werbung hat das Erzeugnis oder die Methode klar
zu umschreiben und darf keine Angaben enthalten,
die den Anschein krankheitsheilender oder -verhütender,
schmerzstillender oder schlaffördernder Wirkung er-
weckt.

2. Die Werbung darf nicht den Eindruck erwecken, dass mit
dem Einsatz dieser Erzeugnisse und Methoden Hautfal-
ten, Glatzen, Pigmentflecken dauernd beseitigt, Büsten
gestrafft oder vergrössert und Hautfalten sowie anatomi-
sche Missbildungen oder andere irreversible Tatbestände
dauernd rückgängig gemacht werden könnten.

3. Jede Anpreisung ist zu unterlassen, die eine dauernde
Gewichtsabnahme ohne gleichzeitige Nahrungskontrolle,
d.h. Diät und körperliche Bewegung glaubhaft machen
will. Das gleiche gilt für die Anpreisung von Erzeugnissen
und Methoden für die Entwicklung und Erhaltung von
Muskeln ohne dauerndes körperliches Training.

4. Personen oder Situationen vor und nach der Behandlung
dürfen nur wiedergegeben werden, wenn sie unter glei-
chen Bedingungen hinsichtlich Position, Massstab und
Aufmachung sowie Dekor, Aufnahmewinkel, Beleuch-
tung und dergleichen aufgenommen worden sind oder
dargestellt werden, sowie wenn sie sich weder phototech-
nischer noch anderer Vorkehren bedienen mit dem
Zweck, die Abbildung vor der Behandlung nachteilig zu
verändern oder die Wiedergabe nach der Behandlung zu
verschönern.

Werbung für
quasikosmetische/
-medizinische
Erzeugnisse und
Methoden
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Grundsatz Nr. 5.8

1. Edelsteine, Schmucksteine, Perlen

a) Edelsteine sind Brillant, Saphir, Smaragd und Rubin, d.h.
Mineralien, die ohne Zutun des Menschen in natürlichen
Vorkommen entstanden sind. Alle anderen Mineralien
werden als Schmucksteine bezeichnet. Ein Teil davon (z.B.
Berylle) wurden früher Halbedelsteine genannt, was un-
zutreffend und deshalb irreführend ist.

b) Perlen sind natürliche Gebilde, die zufällig im Inneren von
Mollusken (Muscheln) abgesondert werden und ohne
menschliches Zutun entstehen.

c) Der Begriff «echt» / «edel» ist synonym mit «natürlich»
und bezieht sich ausschliesslich auf Substanzen, die ohne
menschliche Einflussnahme in der Natur entstanden sind.
In der Werbung dürfen nur natürliche Edelsteine,
Schmucksteine und Perlen mit «echt», «edel», «natürlich»
oder gleichbedeutend bezeichnet werden.

d) Künstliche Farbveränderungen von Edel- und Schmuck-
steinen sind anzugeben.

2. Andere Steine und Kulturperlen

a) Synthetische Steine sind kristallisierte und rekristallisier-
te Produkte, deren Herstellung ganz oder teilweise durch
den Menschen veranlasst wurde. Sie sind als solche zu be-
werben. Imitationen sind Nachahmungen von natürlichen
Steinen oder Fantasieprodukte, die ganz oder teilweise
von Menschen hergestellt worden sind. Sie imitieren die
Wirkung, die Farbe und das Aussehen natürlicher Edel-
steine oder synthetischer Steine oder von Perlen und sind
in der Werbung als solche oder als Similisteine zu benen-
nen.

b) Zucht- oder Kulturperlen sind Gebilde, deren Entstehung
ganz oder teilweise durch menschliches Einwirken auf die
Innenschale der produktiven Mollusken veranlasst wurde.
Sie sind als Zucht- oder Kulturperlen zu spezifizieren.

c) Aus zwei oder mehreren Teilen zusammengesetzte Stei-
ne und Kulturperlen müssen als «zusammengesetzt» be-
zeichnet werden. In diesem Zusammenhang verwendete

Begriffe wie Dublette, Triplette haben vor der Artbezeich-
nung zu stehen.

d) Künstliche Produkte, die ganz oder teilweise unter Zutun
des Menschen veranlasst oder erzeugt wurden, sind als
solche zu bezeichnen.

3. Edelmetalle

a) Edelmetalle sind Gold, Silber und Platin roh oder in Form
von Schmelzprodukten (Goldbarren) oder Schmelzgut
(Abfälle aller Art). Die Schmelzprodukte sind mit dem tat-
sächlichen Feingehalt sowie mit einem Schmelzer- und
Prüfzeichen zu bezeichnen.

b) Edelmetallwaren sind Fertigprodukte aus Edelmetallen,
auch in Verbindung mit anderen Stoffen (z.B. Edelsteine,
Glas, Holz), nicht aber in Verbindung mit unedlen Metal-
len. Sie müssen eine gesetzliche Feingehaltsangabe und
eine Verantwortlichkeitsmarke aufweisen. Uhrgehäuse
aus Edelmetall müssen zudem mit einer amtlichen Garan-
tiepunze gestempelt sein.
Zulässige Feingehalte (in Tausendstel):

Gold: 750 (= 18 Karat)
585 (= 14 Karat)
375 (nur für Uhrgehäuse)

Silber: 925 und 800
Platin: 950

c) Doubléwaren (auch «Plaquéwaren» genannt) sind Waren
aus unedlem Metall, die auf galvanischem oder mechani-
schem Weg mit einer Schicht aus den vorgenannten Edel-
metallen überzogen worden sind (Ausnahme: galvanische
Versilberungen). Minimaldicke der Veredlung: 8 Mikron.
Der Mindestfeingehalt ist ebenfalls vorgeschrieben.
Doubléwaren sind mit der entsprechenden Bezeichnung
(z.B. Doublé G 10 Mikron) und einer Verantwortlichkeits-
marke zu versehen. Feingehaltsangaben sind verboten.

d) Ersatzwaren sind Waren aus unedlem Metall mit einem
Edelmetallüberzug unter 8 Mikron oder Waren aus Edel-
metall, die den vorgeschriebenen Mindestfeingehalt nicht
erreichen. Sie können als «vergoldet» «versilbert» oder
«verplatiniert» bezeichnet werden.
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Angaben des Feingehalts und der Dicke der Edelmetall-
schicht sind verboten. Phantasienamen wie «Gam»,
«Gome», «Nec», «Dica», u.a.m. dürfen für Waren mit
einem niedrigen Goldgehalt (8-10 Karat) verwendet
werden.

4. Gemeinsame Bestimmungen

Sämtliche Bezeichnungsvorschriften gelten nicht nur für die
Gegenstände selber, sondern auch für die Werbung aller Art,
Etiketten, Verpackungen, Garantiescheine, Rechnungen,
usw.

Das Hausieren mit den in diesem Grundsatz aufgeführten
Waren, sowie mit Uhren, ist verboten.

Grundsatz Nr. 5.9

1. Untersagt ist jede Werbung für Tabakwaren und alkoho-
lische Getränke, die sich speziell an Jugendliche unter 18
Jahren (Jugendliche) richtet und bezweckt, diese zum
Konsum von Tabakwaren und Alkohol zu veranlassen.
Verboten ist insbesondere die Werbung:

– an Orten, wo sich hauptsächlich Jugendliche aufhalten,

– in Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Publikatio-
nen, die hauptsächlich für Jugendliche bestimmt sind,

– auf Schülermaterialien (Schulmappen, Etuis, Füllfeder-
halter, usw.),

– mit Werbegegenständen, die unentgeltlich an Jugend-
liche abgegeben werden, wie T-Shirts, Mützen, Fähn-
chen, Badebälle,

– auf Spielzeug,

– durch unentgeltliche Abgabe von Tabakwaren und
alkoholischen Getränken an Jugendliche,

– an Kultur-, Sport- oder anderen Veranstaltungen, die
hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden.

2. Die Werbung für gebrannte Wasser richtet sich nach Art.
42 b des Alkoholgesetzes.

Werbung für
konzessionspflichtige
Erzeugnisse

Werbung für
Versicherungen

Werbung für Heirat
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Grundsatz Nr. 5.10

Die werbliche Anpreisung von konzessionspflichtigen Er-
zeugnissen (insbesondere der Übermittlungstechnik) zu
einem Gebrauch der von der zuständigen Konzessionsbe-
hörde nicht bewilligt ist, gilt als unlauter, soweit nicht in der
gleichen Werbung unmissverständlich auf den beschränkten
oder auf den unzulässigen Gebrauch hingewiesen wird oder
dies aus dem übrigen Zusammenhang klar ersichtlich ist.

Grundsatz Nr. 5.11

Die Verwendung des Begriffs «Versicherung» in der Wer-
bung ist unlauter, wenn die nachgenannten Anforderungen
nicht kumulativ erfüllt sind:

1. Vorliegen eines Risikos oder einer Gefahr,

2. Leistung des Versicherten (Prämie),

3. Leistung des Versicherers im Versicherungsfall,

4. Selbständigkeit der Operation,

5. Kompensation der Risiken nach den Gesetzen der Statistik
– planmässiger Geschäftsbetrieb.

Versicherungen dieser Art dürfen nur von Unternehmen be-
trieben werden, die im Besitz einer staatlichen Konzes-
sion sind.

Grundsatz Nr. 5.12

Die Werbung mit Portraits in der Ich-Form für Heirat oder
Partnervermittlung durch professionelle Vermittlungsinsti-
tute oder von diesen beauftragten Personen, die nicht selbst
Interessenten sind, ist unlauter.
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